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Anstalt des öffentlichen Rechts 
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Kolonnenstraße 30 L 
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GeschZ.: IV 52-1.7.2-61/01 

Bescheid 
über 

die Änderung und Verlängerung der Geltungsdauer 
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung vom 27. Januar 1997 

Zulassungsnummer:  Z-7.2-1242 

Antragsteller: Schott-Rohrglas GmbH 

Theodor-Schmidt-Straße 25  

95448 Bayreuth  

Zulassungsgegenstand: Rohre und Formstücke aus Borosilikatglas 8330 

einschließlich Dichtungen für Abgasleitungen 

Geltungsdauer bis: 30. April 2006 

Dieser Bescheid ändert und verlängert die Geltungsdauer der allgemeinen bauaufsichtlichen 
Zulassung Nr. Z-7.2-1242. Dieser Bescheid umfasst drei Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit der 
oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser 
verwendet werden. 
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ZU I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Die Allgemeinen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden durch 
folgende Bestimmungen ersetzt: 

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. 
Anwendbarkeit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen 
nachgewiesen. 

2 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die für die Durchführung von 
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und 
Bescheinigungen.  

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbe-
sondere privater Schutzrechte, erteilt.  

4 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstands haben, unbeschadet weiter 
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. 
Anwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen 
Zulassung zur Verfügung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine 
bauaufsichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung 
sind den beteiligten Behörden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur 
Verfügung zu stellen. 

5 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine 
auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen der allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Übersetzungen der allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassung müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für 
Bautechnik nicht geprüfte Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.  

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen 
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung können nachträglich ergänzt und geändert 
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern. 
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ZU II. BESONDERE BESTIMMUNGEN 

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt 
geändert: 

 

Der Abschnitt 1 erhält folgende Fassung:      

"1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich 

1.1 Zulassungsgegenstand 
 Gegenstand der Zulassung sind Rohre und Formstücke mit Muffenverbindung aus 

Borosilikatglas 8330 mit rundem lichten Querschnitt einschließlich Dichtmittel aus Elasto-
meren, Graphit und anorganischem Kleber zur Herstellung der dichten Verbindung der 
Rohre und Formstücke sowie zum Dichten der Reinigungs-, Revisions- und Prüföffnung. 
Die Rohre und Formstücke haben Nennweiten von 50 mm bis 400 mm. 

1.2 Anwendungsbereich 
 Aus den Rohren und Formstücken einschließlich Dichtmittel dürfen Abgasleitungen in 

oder an Gebäuden hergestellt werden. Die Abgasleitungen sind zur Ableitung der 
Abgase von Feuerstätten, die mit flüssigen oder gasförmigen  Brennstoffen betrieben 
werden, bestimmt. An die Abgasleitungen dürfen nur Feuerstätten angeschlossen 
werden, die durch ihre Beschaffenheit oder durch ihre Ausrüstung sicherstellen, dass 
keine höheren Abgastemperaturen als 200 °C auftreten können. 

 Die Ableitung der Abgase darf durch thermischen Auftrieb (Unterdruck) oder Überdruck 
erfolgen. Die Abgasleitung gilt als feuchteunempfindlich im Sinne von DIN 4705-1 (Aus-
gabe Oktober 1993), Abschnitt 2.3." 

      
 
Im Auftrag 
Birkicht   Beglaubigt 


